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Gebäudeautomation nun im GEG

Am 19. Oktober 2023 wurden die Än-
derungen des GEG im Bundesanzeiger 
veröffentlicht, sie treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. Zum besseren Verständnis 
des GEG ist es wichtig, die Querbezü-

ge zwischen einigen Vorschriften zu 
verstehen (graphisch wird dies in Abb. 1 

dargestellt).
Die gesetzlich erforderlichen Anforderungen an Gebäude in 

Bezug auf die Energieeffizienz werden in Deutschland durch 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit 
in Bezug auf die Anforderungen an die Wärmeerzeugung und einer anfangs geplanten Stillle-
gung von älteren Heizungen heftig diskutiert. Diese Thematik überschattete offensichtlich die 
ebenso enthaltenen Mindestanforderungen an die Gebäudeautomation im Nicht-Wohngebäude.

das GEG geregelt. Dieses ist die nationale Umsetzung der auf 
europäischer Ebene beschlossenen energetischen Anforderungen 
an Gebäude über die EPBD (European Performance of Buildings 
Directive). 

Die derzeit gültige EPBD wurde am 30. Mai 2018 veröffentlicht. 
Während die Vorversion von 2010 noch keinerlei verbindliche 
Anforderungen an die Gebäudeautomation aufführte, stellt die 
EPBD 2018 genau hier weitreichende Anforderungen. Bereits 
zu Beginn lautet es: „Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von 

Gebäuden sich nicht nur auf die Gebäudehülle 
konzentrieren.“ Im weiteren Verlauf werden 
erhebliche Anforderungen an die Digitalisierung 

des Gebäudesektors, die Instal-
lation von „selbstregulierenden 
Einrichtungen“ und das konti-
nuierliche Monitoring gestellt. 
Letztlich wird die Einführung eines 
„Smart Readiness Indikators“ 
gefordert, dessen Ermittlung im 
Wesentlichen auf Aspekten der 
Gebäudeautomation beruht. 

Blick auf die EN 15232
Die EN  15232 ermöglicht es, 
das energetische Einsparpoten-
zial durch Gebäudeautomation 
zu ermitteln. Sie enthält im We-
sentlichen eine Checkliste, die 
die Gewerke Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Beleuchtung, Verschat-
tung und Managementfunktionen 
systematisch hinterfragt. Auf Basis 
der Antworten werden Gebäude 
einer von vier Gebäudeautomations-
Effizienzklassen A bis D zugeord-
net. Derzeit wird die EN 15232 mit 
nur ganz wenigen Änderungen auf 
weltweite Gültigkeit als ISO 52120 
umgestellt und deshalb werden beide 
Normen synonym behandelt. 

Die DIN V 18599 schreibt das 
grundlegende Bilanzierungsverfahren 
zur Berechnung des Energiebedarfs in 
Gebäuden vor und ist die Grundlage 

Prof. Dr. Michael Krödel, Technische Hochschule Rosenheim

Anforderung des neuen GEG 2024
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dd) Nach Nummer 10 wird folgende Nummer 10a eingefügt:„10a. „gebäudetechnisches System“ die technische Ausrüstung eines Gebäudes oder Gebäudeteils für 
Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung für den häuslichen Gebrauch, 
eingebaute Beleuchtung, Gebäudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am 
Gebäudestandort oder für eine Kombination derselben, einschließlich Systemen, die Energie 
aus erneuerbaren Quellen nutzen,“.ee) Nach Nummer 13 werden die folgenden Nummern 13a und 13b eingefügt:„13a. „größere Renovierung“ die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der 
wärmeübertragenden Umfassungsfläche einer Renovierung unterzogen werden,13b. „grüner Wasserstoff“ Wasserstoff, der die Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 3 Unterabsatz 7 
sowie Artikel 28 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 25 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82) in der jeweils geltenden 
Fassung erfüllt, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum Transport auch in anderen 
Energieträgern chemisch oder physikalisch gespeichert werden kann,“.ff) Nach Nummer 14 wird folgende Nummer 14a eingefügt:„14a. „Heizungsanlage“ eine Anlage zur Erzeugung von Raumwärme, Warmwasser oder einer 
Kombination davon einschließlich Hausübergabestationen zum Anschluss an ein Wärmenetz 
und Wärmeüberträger von unvermeidbarer Abwärme, mit Ausnahme von handbeschickten 
Einzelraumfeuerungsanlagen im Sinne des § 2 Nummer 3, offenen Kaminen nach § 2 
Nummer 12 und Badeöfen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d der Verordnung 
über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 (BGBl. I S. 38) in der jeweils 
geltenden Fassung,“.

gg) Nummer 16 wird wie folgt gefasst:
„16. (weggefallen),“.

hh) In Nummer 29 wird das Wort „Festkörper-Wärmespeichern“ durch das Wort „Wärmespeichern“ ersetzt.
ii) Nach Nummer 29 wird folgende Nummer 29a eingefügt:„29a. „System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung“ ein System, das sämtliche Produkte, 

Software und Engineering-Leistungen umfasst, mit denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher 
und sicherer Betrieb gebäudetechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch 
die Erleichterung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen Systeme unterstützt 
werden kann,“.

jj) Nach Nummer 30 wird folgende Nummer 30a eingefügt:„30a. „unvermeidbare Abwärme“ der Anteil der Wärme, der als Nebenprodukt in einer Industrie- oder 
Gewerbeanlage oder im tertiären Sektor aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten anfällt, 
nicht durch Anwendung des Standes der Technik vermieden werden kann, in einem 
Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in 
Luft oder Wasser abgeleitet werden würde,“.b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort „; oder“ durch ein Komma ersetzt.bb) Nummer 6 wird durch die folgenden Nummern 6 und 7 ersetzt:„6. die aus grünem Wasserstoff oder den daraus hergestellten Derivaten erzeugte Wärme oder
7. die dem Erdboden oder dem Wasser entnommene und technisch nutzbar gemachte oder aus Wärme 

nach den Nummern 1 bis 6 technisch nutzbar gemachte Kälte.“c) Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:„1. Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), in der jeweils 
geltenden Fassung,“.

4. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Wörter „grundlegenden Renovierung gemäß § 52 Absatz 2“ durch die Wörter 

„größeren Renovierung gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 13a“ ersetzt.b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Die Länder können durch Landesrecht für öffentliche Gebäude, mit Ausnahme der öffentlichen 

Gebäude des Bundes, eigene Regelungen zur Erfüllung der Vorbildfunktion treffen und zu diesem Zweck 
über die Vorschriften dieses Gesetzes hinausgehen. Hiervon ausgenommen sind Vorgaben für die 
Berechnungsgrundlagen und -verfahren nach Teil 2 Abschnitt 3.“5. In § 6a Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Klimaschutz“ und 

die Wörter „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz“ durch die Wörter „Bundesministerium der 
Justiz“ ersetzt.
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b) In Absatz 2 werden die Wörter „Schonung fossiler“ durch die Wörter „stetigen Reduktion von fossilen“ ersetzt.c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die Errichtung und der Betrieb einer Anlage sowie der dazugehörigen Nebenanlagen zur Erzeugung sowie zum Transport von Wärme, Kälte und Strom aus erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen in Gebäuden liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis der Gebäudebetrieb im Bundesgebiet treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien sowie Effizienzmaßnahmen als vorrangige Belange in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwenden.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefügt:
„4a. „blauer Wasserstoff“ Wasserstoff, der durch Reformation oder Pyrolyse aus Erdgas hergestellt wird und der den nach Maßgabe der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 (ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1) geändert worden ist, geltenden technischen Bewertungskriterien zum Nachweis des wesentlichen Beitrags zum Klimaschutz genügt; in Bezug auf die Verringerung von Treibhausgasemissionen (THG- Emissionen) muss danach der Mindestschwellenwert für die Einsparung der Lebenszyklus-THG- Emissionen von 73,4 Prozent gegenüber einem Vergleichswert für fossile Brennstoffe erreicht werden; gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) ist diese Verringerung gegenüber einem Vergleichswert von 94 Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Megajoule nachzuweisen, indem das entstehende Kohlendioxid abgeschieden und gespeichert oder in Produkten dauerhaft gebunden wird; für die Erfüllung der Nachweispflicht für die dauerhafte Speicherung oder Bindung des Kohlendioxids gelten die Vorgaben gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission (ABl. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 (ABl. L 442 vom 9.12.2021, S. 1) geändert worden ist, oder entsprechende EU-Vorgaben; die Einsparungen bei den Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen werden nach der in Artikel 28 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82; L 139 vom 18.5.2022, S. 1) genannten Methode oder alternativ gemäß DIN EN ISO 14067:2018 (119)* oder DIN EN ISO 14064-1:2018 (120)* berechnet; soweit die Europäische Union in einem anderen verbindlichen Rechtsakt für die Herstellung von blauem Wasserstoff für die im Rahmen dieses Gesetzes einschlägigen Einsatzfelder andere Nachhaltigkeitsanforderungen vorgibt, sind diese anzuwenden,“.

bb) Nach Nummer 8 wird folgende Nummer 8a eingefügt:
„8a. „Energieleistungsvertrag“ eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Begünstigten und dem Erbringer einer Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung, die während der gesamten Vertragslaufzeit einer Überprüfung und Überwachung unterliegt und in deren Rahmen Investitionen für Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen in die betreffende Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung in Bezug auf einen vertraglich vereinbarten Umfang an Energieeffizienzverbesserungen oder ein anderes vereinbartes Energieleistungskriterium, wie finanzielle Einsparungen, getätigt werden,“.

cc) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 9a eingefügt:
„9a. „Gebäudenetz“ ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme und Kälte von mindestens zwei und bis zu 16 Gebäuden und bis zu 100 Wohneinheiten,“.

* Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.
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Bundesgesetzblatt  
Teil I 

2023 Ausgegeben zu Bonn am 19. Oktober 2023 Nr. 280 

Gesetz 

zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, zur Änderung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, 

zur Änderung der Betriebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und 

Überprüfungsordnung

Vom 16. Oktober 2023

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Gebäudeenergiegesetzes1, 2

Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 18a des Gesetzes vom 

20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 9a Länderregelung“.

b) Teil 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe zur Überschrift von Teil 2 Abschnitt 4 wird gestrichen.

bb) Die Angaben zu den §§ 34 bis 45 werden durch die folgenden Angaben ersetzt:

„§ 34 (weggefallen)

§ 35 (weggefallen)

§ 36 (weggefallen)

§ 37 (weggefallen)

§ 38 (weggefallen)

§ 39 (weggefallen)

§ 40 (weggefallen)

§ 41 (weggefallen)

§ 42 (weggefallen)

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 153 vom 18.6.2010, S. 13), der Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie (EU) 

2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).

2 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein 

Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 

(ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).
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Zusammenhang zwischen den Vorschriften.
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für die vom Ener gieausweis erforderlichen Daten. Der Teil 11 
enthält Fragen zur Gebäudeautomation, die im Wesentlichen aus 
der Checkliste der EN 15232 stammten, wobei nur ca. die Hälfte 
der Anforderungen übernommen wurden. Das ist bedauerlich, 
da damit der Gebäudeautomation ein Teil seiner Bedeutung ver-
wehrt wird, aber ein erster Anfang ist gemacht. Beim Erstellen 
von Teil 11 wurden die „GA-Effizienzklassen“ A bis D aus der EN 
15232 als „Automationsgrade“ bezeichnet, wobei das GEG diese 
wiederum als „Automatisierungsgrad“ bezeichnet.

GEG und Gebäudeautomation
Im Gesetzestext des GEG 2024 sind mehrere Anforderungen an die 
Gebäudeautomation (GA) aufgeführt. Dabei ist die wesentlichste 
Stelle ein neuer Abschnitt „§ 71a Gebäudeautomation“. Dessen 
Anforderungen sind im Kern wie folgt: 

 ■ Nicht-Wohngebäude im Bestand mit einer Heizungs- bzw. 
Klimaanlage, deren Nennleistung 290 kW oder größer ist, 
müssen bis Ende 2024 mit einem GA-System des Automati-
onsgrad B oder besser ausgestattet sein. Zusätzlich muss eine 
Energieüberwachungstechnik eingeführt werden, die die Daten 
über eine gängige und frei konfigurierbare Schnittstelle nach 
außen zur Verfügung stellt.

 ■ Neu zu errichtende Nicht-Wohngebäude müssen ab Anfang 
2024 mit einem GA-System des Automationsgrad B oder besser 

ausgestattet sein. Im Detail ist es dabei etwas unklar, ob das 
für alle Nicht-Wohngebäude gilt oder nur für solche mit einer 
Heizungs-/Klimaanlage mit Nennleistung > 290 kW. Gemäß 
ersten juristischen Klärungen scheint aber tatsächlich ersteres 
der Fall, da die Forderung in einem neuen Absatz steht, der 
wiederum keine Einschränkung in Bezug auf die Nennleistung 
der Heizungs-/Klimaanlage enthält.

 ■ Bei den betroffenen Gebäuden muss zusätzlich sichergestellt 
werden, dass eine Kommunikation zwischen allen gebäudetech-
nischen Systemen und Anwendungen auch bei unterschied-

HEIZUNG Erfüllt?

Ja Nein

Raumtemperaturregelung [DIN V 18599-11, H-1-1-3 bzw. H-1-3-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Automatisierte örtliche Regelung mit Kommunikation: Die Raumtemperatur wird über Einzelraumre-
gelungen mit elektronischen Regeleinrichtungen geregelt. Der Wärmebedarf wird über Raumtempe-
raturen in den jeweiligen Räumen ermittelt. Die jeweiligen Einzelraumregelungen unterschiedlicher 
Räume kommunizieren untereinander oder mit einer übergeordneten Steuerung.

Aktivierung der Raumtempertaturregelung bei Räumen mit Raumhöhen > 4m [DIN V 18599-11, H-1-4-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Zeitprogramm mit optimiertem Ein-/Ausschalten: Die Raumtemperaturregelung wird auf Basis eines 
Zeitprogramms aktiviert bzw. deaktiviert. Die Start- und Stoppzeiten optimieren sich autonom über 
die Zeit.

Regelung der Vorlauftemperatur in der Wärmeverteilung [DIN V 18599-11, H-2-1-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung: Die Regelung der Warmwassertemperatur im Heizkreisver-
teilungsnetz erfolgt bedarfsabhängig. Der Soll-Wert wird aufgrund von Raumtemperaturen individuell 
für einzelne Räume oder Zonen ermittelt.

Regelung Umwälzpumpen in der Wärmeverteilung [DIN V 18599-11, H-2-2-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Differenzdruckregelung: Der Betrieb der Umwälzpumpen erfolgt über eine Mehrstufenregelung, welche 
den Betrieb der Pumpen in verschiedenen Leistungsstufen ermöglicht. Die erforderlichen Leistungsstu-
fen werden über Drucksensoren in entweder den Pumpeneinheiten oder in den Heizkreisen ermittelt.

Regelung der Wärmeerzeugung [DIN V 18599-11, H-3-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Witterungsgeführte Regelung einschließlich Raumtemperaturaufschaltung: Der Wärmeerzeuger stellt 
ein von der Außentemperatur und den Raumtemperaturen abhängiges Temperaturniveau zur Verfügung.

Tabelle 1: Checkliste für Heizung
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KÜHLUNG Erfüllt?

Ja Nein

Kälteübergabe [DIN V 18599-11, C-1-2-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Zeitprogramm mit optimiertem Ein-/Ausschalten: Die Raumtemperaturregelung wird auf Basis eines 
Zeitprogramms aktiviert bzw. deaktiviert. Die Start- und Stoppzeiten optimieren sich autonom über 
die Zeit

Verriegelung zwischen Heizen und Kühlen [DIN V 18599-11, C-1-3-2]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Teilverriegelung: Die gleichzeitige Kühlung und Erwärmung einer Zone oder eines Raumes wird durch 
eine Teilverriegelung verhindert. Bis zu einem unteren Raumtemperaturwert wird geheizt. Über einem 
oberen Raumtemperaturwert wird gekühlt. Der Bereich zwischen den beiden Temperaturen (das Null-
Energie-Band) verhindert den gleichzeitigen Betrieb.

Regelung der Vorlauftemperatur in der Kälteverteilung [DIN V 18599-11, C-2-1-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Bedarfsgeführte Vorlauftemperaturregelung: Die Regelung der Warmwassertemperatur im Heizkreisver-
teilungsnetz erfolgt bedarfsabhängig. Der Soll-Wert wird aufgrund von Raumtemperaturen individuell 
für einzelne Räume oder Zonen ermittelt.

Regelung der Umwälzpumpen [DIN V 18599-11, C-2-2-3]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Differenzdruckregelung: Der Betrieb der Umwälzpumpen erfolgt über eine Mehrstufenregelung, welche 
den Betrieb der Pumpen in verschiedenen Leistungsstufen ermöglicht. Die erforderlichen Leistungsstu-
fen werden über Drucksensoren in entweder den Pumpeneinheiten oder in den Kühlkreisen ermittelt.

Regelung der Kälteerzeugung [DIN V 18599-11, C-3-2]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Witterungsgeführte Regelung einschließlich Raumtemperaturaufschaltung: Der Kälteerzeuger stellt ein 
von der Außentemperatur und den Raumtemperaturen abhängiges Temperaturniveau zur Verfügung.

Tabelle 2: Checkliste Kühlung

lichen herstellereigenen Technologien und Geräten möglich 
ist. Das erfordert den Einsatz von standardisierten Protokollen 
und dies nicht nur nach extern, sondern auch intern zwischen 
den Systemen und Anwendungen.

Automationsgrade gemäß DIN V 18599
Wie zuvor dargestellt, wird an einigen Stellen der „Automati-
onsgrad B oder besser“ gemäß DIN V 18599-11 gefordert. Die 
sich dadurch ergebenden Anforderungen werden im Folgenden 
aufgeführt. Dabei ist davon auszugehen, dass die Forderungen 
sich zunächst „nur“ auf das Gewerk Heizung beziehen, da die 
Anforderungen im Gesetz in einem entsprechend thematischen 
Abschnitt aufgeführt sind. Aufgrund der expliziten Nennung 
der Kühlung sollten deren Automationsanforderungen ebenso 
betroffen sein. Automationsanforderungen an die Beleuchtung, 
Verschattung oder Lüftung, wie sie ebenso in der DIN V 18599 
Teil 11 aufgeführt sind, sind nach ersten juristischen Einschät-
zungen nicht verpflichtend umzusetzen. 

Die Anforderungen zur Erreichung des Automationsgrades 
B oder besser in den Bereichen Heizung und Kühlung sind im 
Wesentlichen:

 ■ Raumtemperaturregelung mit Kommunikation: Dies bedeu-
tet, dass die Stelleinrichtungen elektronisch geregelt werden 
und kommunikativ miteinander verbunden sein müssen. Die 

kommunikative Verbindung muss dabei das Verteilnetz sowie 
den Wärme- bzw. Kälteerzeuger einschließen (siehe spätere 
Forderungen).

 ■ Die Vorlauftemperatur muss bedarfsgeführt erfolgen: Dies 
schließt den konkreten Wärme- und Kältebedarf in den Räumen 
ein; eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, 
basierend auf der Außentemperatur ist explizit nicht ausreichend.

 ■ Die Umwälzpumpen müssen mindestens differenzdruckgeregelt 
betrieben werden: Dies wird wohl in den meisten Fällen über 
entsprechende Pumpen umgesetzt; alternativ sind Drucksen-
soren in den Vorlauf- und Rücklaufkreisen sowie Anbindung 
an eine externe Steuerung möglich.

 ■ Die Wärme- bzw. Kälteerzeugung muss auf Basis einer „Raum-
temperaturaufschaltung“ erfolgen: Dies bedeutet, dass die 
konkrete Heiz- bzw. Kühllast aus den Räumen an den Erzeu-
ger gemeldet werden muss, damit sich dieser entsprechend 
anpassen kann.

Checklisten zur gesetzlichen Erfüllung
Die Checklisten „Heizung“, „Kühlung“ sowie „Kommunikation 
und Inbetriebnahme“ führen die sich in Summe ergebenden An-
forderungen an die Automation auf, d. h. sowohl die Anforderung 
aufgrund des Automationsgrades als auch aufgrund anderweitiger 
Forderungen im Gesetzestext. Dabei formulieren die Listen die 
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Anforderungen so, dass diese als Teil einer Ausschreibung oder 
Projektdokumentation („funktionale Beschreibung“) verwendet 
werden können. Im Umkehrschluss: Sofern in der Projektdoku-
mentation entsprechende Textpassagen nicht enthalten sind, 
wird die entsprechende Automationsfunktion wohl auch nicht 
umgesetzt. Die Texte sind dabei also als Vorlage bzw. Beispiel zu 
verstehen und dürfen zur Anwendung angepasst werden, sofern 
der Sinn erhalten bleibt.

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass dies für 
Neubau-Nichtwohngebäude ab Anfang 2024 gilt. Bestands-
Nichtwohngebäude müssen die Anforderungen nur dann bis Ende 
2024 nachweisen, sofern die Nennleistung der Heizungs- bzw. 
Klimaanlage den Wert von 290 kW übersteigt.

Konsequenzen für die Praxis
Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Artikel die technischen 
Konsequenzen der gesetzlichen Anforderungen behandelt. Parallel 
dazu stellt sich die Frage, wie die Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen überprüft und geahndet wird. Eine belastbare 
Aussage dazu kann an dieser Stelle nicht getroffen werden. 
Trotzdem dazu folgenden Überlegungen:

Bei Neubaumaßnahmen liegt das Risiko auf der Hand, dass 
ein Bauherr oder Investor nach der Übergabe eine Untererfüllung 
anmahnt und eine Nacherfüllung – ohne Mehrkosten – fordert. 
Sollten die Anforderungen bereits zur Planung vernachlässigt 
worden sein, wird ein Sachverständiger im Fall eines gerichtlichen 
Streitverfahrens dies als Ursache feststellen und die Nacherfül-
lungskosten könnten zu Lasten des Planers gehen.

Bei einem Bestandsgebäude erscheint es derzeit unwahr-
scheinlich, dass Ordnungs- oder Bauämter sämtliche Bestands-
gebäude überprüfen. Hier ergibt sich also die Frage, wann und 
wie das kontrolliert wird. Das bleibt abzuwarten. Sollte beim 
Bestandsgebäude eine Renovierung im Heizungs- oder Kühl-
bereich durchgeführt worden sein – z. B. die Umrüstung eines 
Ölkessels auf eine Wärmepumpe – könnte das gleiche Szenario 
wie bei der Neubaumaßnahme auftreten. D. h. nach Abschluss der 
Renovierungsmaßnahmen könnte ein Auftraggeber reklamieren, 
dass die gesetzlich verbindlichen Mindestanforderungen nicht 
eingehalten wurden. 

Letztlich: Wie die gesetzlichen Anforderungen in der Praxis 
umgesetzt, kontrolliert und geahndet werden bleibt abzuwarten. 
Projektbeteiligte sind aber gut beraten, sich bereits im Vorfeld 
Gedanken dazu zu machen.

Fazit
Nachdem die gesetzlichen Mindestanforderungen bisher immer 
nur den Dämmzustand von Gebäuden oder die Anlagentechnik 
betrafen, hat der Gesetzgeber erkannt, dass ein weiteres En-
ergiereduktionspotenzial in der Gebäudeautomation liegt und 
zunächst im Nichtwohngebäude einen Mindest-Automationsgrad 
eingeführt. Die Anforderungen im Detail sind überschaubar und 
sollten bereits in der Planung berücksichtigt werden. Wenn das 
nicht erfolgt besteht das Risiko, dass ein Auftraggeber eine kos-
tenlose Nacherfüllung einfordert. 
Ein Whitepaper zum GEG 2024 sowie der 
 Gesetzestext sind verfügbar unter dem Link 
www.t1p.de/tab-12-23-Whitepaper sowie 
über nebenstehenden QR-Code.

KOMMUNIKATION UND INBETRIEBNAHME Erfüllt?

Ja Nein

Kommunikationsprotokolle [§ 71 a]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Kommunikation zwischen den gebäudetechnischen Systemen und den Anwendungen auch bei un-
terschiedlichen herstellereigenen Technologien: Alle durch die Gebäudeautomation in Bezug auf die 
Heizung und Kühlung eingebunden Komponenten unterstützen entweder direkt ein standardisiertes 
Kommunikationsprotokoll oder werden über Gateways bzw. entsprechenden Controllern auf standar-
disiertes Kommunikationsprotokolle umgesetzt. Im Falle der Protokollumsetzung genügt nicht die 
technische Machbarkeit, sondern die Umsetzung muss konkret zur Anwendung kommen und den 
vollen Kommunikationsumfang der jeweiligen Komponenten abdecken.

Inbetriebnahme [§ 71 a]

Erforderliche Beschreibung in Projektdokumenten (z.B. als Teil der „Funktionale Beschreibungen“)  

Inbetriebnahme-Periode: Die Inbetriebnahme der Automation der Heizung bzw. Kühlung muss eine 
komplette Heiz- bzw. Kühlperiode umfassen.

Tabelle 3: Checkliste Kommunikation und Inbetriebnahme

Zunächst in Nichtwohngebäuden hat der Gesetzgeber nun einen 
Mindest-Automationsgrad in der Gebäudeautomation eingeführt, u. a. 
für die Heizungstechnik (Symbolbild).
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